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265. Jetz kannst din Ding öm Rök hänge.
Zum Strohwittwer. Ding = penis.
266. OP Donnerdos’!
Schimpfwort zur Bezeichnung einer grossen, dicken Frauenperson mit lautem

Organ.
267. Na, denn bin ich so weit einig !
Meine Geschäfte habe ich erledigt und wäre somit wohl abgefertigt.
268. Kannst mir mal auf die Eier pfeifen!
Soviel als: Leck mich im A.
269. Endlich ist nicht ewig!
Als „kalter Wasserstrahl“ Jemandem gegenüber, der sich sehr freut, „end

lich“ etwas erreicht, erworben etc. zu haben.
270. 0 wie eitel, Is de Keitel!
0 Eitelkeit! Wortspiel; Keitel ist ein Eigenname.
271. Du hast wohl Erbsen zu Mittag gehabt? Mir scheint, die

Schauben stecken dir noch in den Ohren!
cfr. Frischb. Sprw. II., 2348. Zu Jemand, der sich stellt, als verstehe er

nicht, recht, zum Wie ?-Frager.
272. Jede Arft’ singt ehr Led.
Wenn Jemand viele Erbsen gegessen hat, und in Folge dessen reichliche

Detonationen hörbar werden.
273. He huckt wie e Erzpriester.
Gravitätisch und breit.

 274. Wenn ward di bim Ete grin on gel fer e Oge? Wenn
Rührei ettst mött Prislök.

275. Das Essen hat Feuer geseh’n!
 Ist noch sehr heiss auf den Tisch gebracht.
276. Schlimm fahren, wenn ein Pferd zieht, das andere nicht!
Es ist für einen Haushalt schwer, fortzukommen, wenn einer der Ehegatten

leichtsinnig und pflichtvergessen ist.
277. Wenn e Euler sock wat deiht, denn freut he sock.
Jemand, der sich mit einer geringfügigen von ihm verrichteten Arbeit

brüstet.

Schimpfwörter.
Nordfriesisch. Ual Teut, grat Sek, Dorrelduush = un

ordentliche Person, Quaksnütj — Plaudermaul, Püscherich (Helgoländer
Schimpfwort), Kiiptan oder Süptan — Trink- oder Sauftonne, Glüsungh
= Glotzauge, Holtskuh — Holzschuh, Dünnar = Donar, Slotholt
= Taugenichts, Reekel (auf Silt) = ein langer, aber schmächtiger
Mensch (Chr. Johansen, die nordfriesische Sprache, S. 33). Seite 111
kommt auch als Schimpfwort: „thing“ vor.

Berlinisch. Die Berliner Abendpost Nr. 65 von 1891 be
richtet: B. nennt P. einen Lump. Sie gehören zu den Dick
pansen und aussaugenden S taat s ob j ekt e n. Er wird, weil
er gereizt, mit nur 30 Mark Strafe belegt und muss dem Verletzten
31 Mark zahlen.  H. Volks m a n n.


